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UMGEBUNGSLÄRM / VORWORT

Ruhe genießen und ruhig schlafen können ist uns allen ein großes Anliegen, denn Lärm ist weit mehr als ein 
Ärgernis!

Der Lärm, insbesondere der Verkehrslärm, raubt auch vielen ÖsterreicherInnen oft die Ruhe! Laut STATISTIK
AUSTRIA nennen 73 Prozent der Befragten, die sich durch Lärm belästigt fühlen, Straßen-, Schienen- und
Fluglärm als Hauptverursacher der Lärmstörung.

Mit dem Bundes-Umgebungslärmschutzgesetz und den Umsetzungen der EU-Umgebungslärmrichtlinie seitens
der Bundesländer wurde ein erster wichtiger Schritt für einen verbesserten Schutz vor Umgebungslärm gesetzt.

In vielen lärmbelasteten Gebieten Österreichs werden im Laufe des heurigen Jahres strategische
Umgebungslärmkarten vorliegen und auf Basis dieser von den jeweils zuständigen Stellen Aktionspläne aus-
gearbeitet. Darauf aufbauend werden in den folgenden Jahren viele Detailplanungen zum Schutz vor Lärm umge-
setzt werden. 

Mit diesem Handbuch wollen wir eine verstärkte Berücksichtigung des Lärmschutzgedanken auch in der Planung
unterstützen. Frühzeitige Lärmvermeidung durch intelligente Planung kann helfen, Probleme und notwendige
teure Sanierungen zu vermeiden.

Wir hoffen, die in diesem Handbuch dargestellten Ansätze und Methoden sind für Sie nützlich und laden Sie ein,
diese auch in Ihrer Praxis im Sinne einer nachhaltigen Lärmschutzstrategie zu nutzen.

7
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SCHACH DEM LÄRM !

Josef Pröll

Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft
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EMPFEHLUNG DES BEIRATES:

Schallschutz findet in der Planung statt!

Dieser Grundsatz gilt für alle Bereiche der technischen Akustik. Längst ist bekannt, dass eine hohe aku-
stische Qualität dann mit niedrigem Aufwand erreicht werden kann, wenn so früh wie nur möglich die
schalltechnischen Aspekte in der Planung berücksichtigt werden. Was liegt nun näher, als auch im
Rahmen der Raumplanung den Lärmschutzgedanken zu verfolgen?

Das vorliegende Werk stellt eine breite Sammlung von Möglichkeiten und Lösungen zur Verfügung. Die
enthaltenen Beispiele sind nicht als unbedingte Planungsvorgaben oder sogar zwingende Anweisungen
gedacht, vielmehr sollen sie Ideen sein und zu Ideen anregen, um dem Lärmschutz zu einer adäqua-
ten Stellung in der Raumplanung zu verhelfen. Wenngleich in sehr überzeugender Art auch
Planungsgrundsätze auf kommunaler Ebene dargestellt sind, kann das vorliegende Werk den akusti-
schen Planer nicht ersetzen. Als Sammlung von Beispielen und Argumentationsunterstützung richtet
sich das Werk aber ebenso an den für die Planung zuständigen Fachmann wie an alle in den
Gemeinden mit einschlägigen Aufgaben Befassten und an den interessierten Laien, vornehmlich im
Bereich der Entscheidungsfindung.

Freilich ist die Raumplanung eine Materie, in welcher Veränderungen erst mittel- und langfristig wirk-
sam werden. So sollen die Erwartungen in eine sofortige, breite Umsetzung der schalltechnischen
Möglichkeiten nicht überspannt werden. Mit diesem Buch gelingt ein guter Startschuss, die Betroffenen
an einem Tisch zu vereinen und gemeinsam an einer akustisch besseren Zukunft zu arbeiten. 

In diesem Sinn ist das vorliegende Werk einem breiten Interessentenkreis zur Anwendung sehr zu emp-
fehlen. Möge die Zeit reifen und die Einbindung der lärmschutztechnischen Planung in die Planungs-
prozesse der Gemeinden selbstverständlich werden.

BEIRAT :

Prof. DI Dr. techn. J. Lang 

Dr. med. univ. T. Edtstadler 

Ing. W. Talasch, Präsident des ÖAL

Dipl.-HTL-Ing. C. Lechner, Vorsitzender Forum Schall 

Mag. Seidl, Geschäftsführer ÖROK 

Dipl. Ing. H. Gartner, Lebensministerium

Mag. R. Ortner, Umweltbundesamt
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HINWEISE ZUM HANDBUCH:

Farbkennung: Das Handbuch wurde in Kapitel untergliedert, welchen jeweils eine Farbe
zugewiesen wurde. Die Farbkennung findet sich auch im Inhaltsverzeichnis
und erlaubt gezieltes Auffinden der gesuchten Abschnitte.

Schnell-Leser-Info: In ausgewählten Kapiteln der Schalltechnik wurden die wichtigsten Infor-
mationen in Kurzform am Beginn der Abschnitte zusammengefaßt. Jede
“Kurzform” wurde mit einem “rufzeichenförmigen Ohr” markiert und 
nummeriert. Die Nummer läßt innerhalb eines Kapitels Originaltexte leicht
auffinden.

Textwiederholungen: Textwiederholungen wurden fallweise bewusst in Kauf genommen, um die
Lesbarkeit einzelner Kapitel allein zu erhöhen.

Mini-Lexikon: Fachbegriffe, welche nicht im Text definiert und erläutert sind, finden sich
im Minilexikon in Kapitel 14.

Musterbeispiele: Die Musterbeispiele gelten jeweils für idealisierte, vereinfachte Be-
dingungen und sollen “ein Gefühl” für die Schallausbreitung bzw. für die
Wirkung von Maßnahmen vermitteln.

Die Musterbeispiele sind nicht auf beliebige andere Situationen übertragbar.
Es ist daher notwendig, in jedem Einzelfall, unter Berücksichtigung der tat-
sächlichen Gegebenheiten, Detailberechnungen durchzuführen.

In den Lärmkarten und Differenzkarten der schalltechnischen Kapitel 5, 7,
8, 9 und 10 wurden zusätzlich 1-dB-Isolinien eingetragen, um die Pegel-
änderungen innerhalb der 5-dB-Klassen unterstützend zu veranschaulichen.
Schall-Situationen werden üblicherweise “nur” in 5-dB-Zonen visualisiert. 

Aktualität: Sofern im Text nicht näher angeführt, gilt für Gesetze, Vorschriften, Normen,
Richtlinien u. dgl. der Erhebungsstand: März 2007

Kontakt: Sie wollen mit dem Lebensministerium oder mit den Autoren 
Kontakt aufnehmen?

Lebensministerium: umgebungslaerm@lebensministerium.at
Schalltechnik: w.gratt@tas.at, a.doppler@tas.at
Recht: wilhelm.bergthaler@haslinger-nagele.com
Raumordnung: dr.paula@gpl.at, emrich@emrich.at
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1. EINLEITUNG

Nach der letzten Mikrozensuserhebung 2003 der
STATISTIK AUSTRIA fühlen sich mehr als 27 % der
ÖsterreicherInnen in der Tagzeit durch Lärm gestört, in
der Nachtzeit sind es fast 22 %. In über 73 % der
Antworten wird dabei “Verkehr” als Lärmverursacher
Nr. 1 genannt.

Das neue Umgebungslärmregime ist Anstoß und
Anlass, die Lärmproblematik nach aktuellen fachlichen
und rechtlichen Grundlagen aufzuarbeiten. Das vorlie-
gende Handbuch „Umgebungslärm – Minderung und
Ruhevorsorge“ widmet sich dem Lärmschutz auf einer
breiten, integralen Basis. Ein besonderer fachlicher
Schwerpunkt wird dabei dem Thema Verkehr einge-
räumt. Aber auch Betriebe werden eingehender behan-
delt, da letztere aufgrund des induzierten Verkehrs
wesentlich zum Gesamtverkehrsaufkommen und der
damit einhergehenden “Verlärmung” beitragen.

Unbestritten ist, dass von allen Möglichkeiten, “Schall-
schutz” zu betreiben, den so genannten Primär-
maßnahmen - also den Maßnahmen an der Quelle zur
Vermeidung der Schallentstehung und damit zur
Reduktion der Schallaussendung - der Vorzug zu
geben ist. Erst alternativ sollten bei z. B. unzureichen-
dem Schutzniveau Maßnahmen am Ausbreitungsweg
und am Immissionsort in Erwägung gezogen werden.

Im Handbuch werden neben allgemeinen und fachspe-
zifischen Grundlagen vorerst wesentliche Infor-
mationen über Maßnahmen an der Quelle geliefert,
welche auch einen Überblick über den derzeitigen
Stand der Technik bieten. In den folgenden Kapiteln
werden sodann Maßnahmen am Ausbreitungsweg und
am Immissionsort sowie verkehrliche und organi-
satorische Maßnahmen behandelt, welche insbesonde-
re im Rahmen von Bestandssanierungen Problem-
lösungen aufzeigen können.

Ein weiterer Teil des Handbuches befasst sich mit
Neuplanungen und Möglichkeiten zur Ruhevorsorge.
Dieses Kapitel versucht wesentliche Grundlagen und
Aspekte des Schallschutzes im Planungsstadium für
die rechtzeitige Wahrnehmung bei der Erfüllung der
komplexen Aufgaben der Raumordnung zu bieten. Das
Hauptaugenmerk ist auf Fragen der schalltechnisch
günstigen Standortwahl von Emittenten, den erforderli-
chen Schutzabständen zur Vermeidung von absehbaren
Konfliktzonen und damit verbundenen gegenseitigen
Beeinträchtigungen gerichtet.

Im Zuge der nationalen Umsetzung der EU-Richtlinie
2002/49/EG werden in naher Zukunft für festgelegte
Hauptemittenten strategische Lärmkarten und Aktions-
pläne erstellt, welche in dieser umfassenden Form erst-
malig eine neue Arbeitsunterlage und Informationsquelle
für Planungsentscheidungen aller Planungsträger dar-
stellen. 

Durch die vorgesehene regelmäßige Überarbeitung

und Aktualisierung der Lärmkarten sowie der geplanten
Veröffentlichung in geeigneten Informationssystemen
wird damit ein wesentlicher Schritt in Richtung auf die
Erstellung der notwendigen Datengrundlagen zur früh-
zeitigen Integration des Lärmschutzes in die Gesamt-
gestaltungsaufgabe der Raumordnung und Umwelt-
gestaltung gesetzt. Für eine möglichst ergebnis-
wirksame Nutzung dieser neuen Instrumente werden in
einem eigenen Kapitel die entsprechenden rechtlichen
Grundlagen erarbeitet.

Strategische Lärmkarten und Aktionspläne, welche im
Zuge der nationalen Umsetzung der EU-Richtlinie zu
erstellen sind, sind auf die festgelegten Schall-
quellengruppen (Bahn, Straße, Flug, Industrie) bezo-
gen und werden den festgelegten Schwellenwerten je
Quellart gegenüber gestellt. Diese Schwellenwerte 
stellen sozusagen einen Mindeststandard dar, welcher
in Österreich bereits weitgehend erfüllt wird.

Soll jedoch das Ziel verfolgt werden, die Zahl der durch
Lärm betroffenen Bevölkerung zu senken, so sind dar-
über hinausgehend Maßnahmen nach den Planungs-
schritten der Richtlinie Nr. 36, Blatt 1 des Österreichi-
schen Arbeitsringes für Lärmbekämpfung (kurz: ÖAL
RL 36, Bl 1) erforderlich. Hier wird im Gegensatz zur
Umgebungslärmrichtlinie der EU die Gesamtimmission
(Summe des Lärms aller einwirkenden Schallquellen)
betrachtet und den anzustrebenden Planungsricht-
werten der Raumordnung gegenüber gestellt. Es gilt
daher, die umfassenden Datengrundlagen (Ver-
messungsdaten, Rechenmodelle), welche im Zuge der
nationalen Umsetzung der EU-Richtlinie erstellt wer-
den, für weiterführende Planungen zur “Lärm-
minderung und Ruhevorsorge” zu nutzen.

Nur durch eine verbesserte Berücksichtigung der
Aspekte des Lärmschutzes im Rahmen der Instru-
mente der Raumordnung auf allen Planungsebenen
von Bund, Land, Region und Gemeinde kann das Ziel
eines wirksamen Umweltschutzes verfolgt werden.

Einen Überblick über die Möglichkeiten des Schall-
schutzes auf kommunaler Ebene bietet das Kapitel
“Handlungsfelder der Gemeinden” mit Zusammen-
stellung der relevanten Themen aus rechtlicher Sicht.
Abgerundet wird das Handbuch durch ein “Musterstadt” -
Fallbeispiel, in welchem die Planungsschritte zur nationa-
len Umsetzung der EU-Richtlinie und jene der weiterfüh-
renden Planung gemäß ÖAL RL 36, Bl 1 exemplarisch
verdeutlicht werden. Das “Musterstadt”-Fallbeispiel wird
überdies durch raumplanerische Beispiele ergänzt.

Das vorliegende Handbuch ist um praxisnahe Lösungs-
hilfen bemüht. Zur Eignung für eine möglichst breite
Palette von Konstellationen wurden Lösungsvorschlä-
ge, Muster und Handlungskonzepte weitgehend abstra-
hiert und verallgemeinert. Für die Anwendung auf kon-
krete Einzelfälle können Herausgeber und Autoren
daher keine Haftung übernehmen. Die Umsetzung der
allgemeinen Lösungskonzepte in konkrete Lösungen
bedarf entsprechender fachlicher Begleitung.
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